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Offenbar denken werdende Eltern 
in erster Linie an die passende 
Krankenkasse und an die Zusatz-
versicherungen. Die finanziellen 
Langzeitfolgen einer Kinderinvali-
dität hingegen lassen die meisten 
Paare ausser Acht.

Die eidgenössische Invaliden-
versicherung (IV) verfolgt bei 
Kindern und Jugendlichen den 
gleichen Grundsatz wie bei Er-
wachsenen: Eingliederung vor 
Rente. Damit behinderte Kinder 
und Jugendliche den Lebensun-
terhalt im Erwachsenenleben so 
autonom wie möglich bewältigen 
können, übernimmt die IV unter-
schiedliche Kosten. Darunter fallen 
Hilfsmittel, medizinische Behand-
lungen von Geburtsgebrechen 
sowie ein Teil der Aufwendungen 
für Sonderschulen und therapeuti-
sche Massnahmen.

Sofern der Lebensunterhalt 
nicht oder nur teilweise bestritten 
werden kann, wird aufgrund des 
vorliegenden Invaliditätsgrades 
eine Rente zugesprochen. Diese 
wird allerdings erst nach dem 
vollendeten 18. Lebensjahr vergü-
tet und umfasst monatlich im 

Maximum 1580 Franken. Das 
entspricht der Minimalrente von 
1185 Franken plus einem ausseror-
dentlichen Zuschlag von einem 
Drittel. Wenn die Renten nicht die 
minimalen Lebenskosten decken, 
so können kantonale Ergänzungs-
leistungen (EL) diese erweitern. 
Der monatliche Minimalbetrag ist 
dabei auf 10 Franken festgelegt, 
einen Maximalbetrag der EL gibt 
es nicht. Die total ausbezahlten 
Leistungen sind jedoch so gehal-
ten, dass lediglich die materiellen 
Grundbedürfnisse wie Wohnkos-
ten, Lebensunterhalt (Nahrung, 
Kleider, Bildung) und medizinische 
Grundversorgung abgedeckt 
werden.

40 Rappen pro Tag  
für eine Million Franken
Laut Bundesamt für Sozialversi-
cherungen bezogen im Jahr 2017 
rund sechs von 100 Versicherten 
einmal eine Leistung der IV. Versi-
cherte Personen unter 20 Jahren 
wiesen einen überdurchschnitt-
lich hohen Anteil an Leistungsbe-
ziehenden auf. Insgesamt wurden 
106 300 Kindern medizinische 
Massnahmen infolge Geburtsge-
brechen zugesprochen. Im ge-
samten Jahr 2017 wurden total 5,3 
Milliarden Franken Invalidenrenten 
ausgerichtet. Bei den unter 
35-Jährigen haben allerdings 
weniger als 2 Prozent der Wohn-
bevölkerung eine IV-Rente bezo-
gen.

Die Gefahr einer Kinderinvalidi-
tät ist somit gering. Die Kinder, die 
es trifft, haben jedoch unter 
Umständen lebenslang nicht mehr 
die Möglichkeit, finanziell mehr als 
ihre Grundbedürfnisse zu decken. 
Die Steigerung des Einkommens 
und ein Ansparen fürs Alter sind 

vielleicht unmöglich. Auch für die 
Eltern stellt die Invalidität eines 
Kindes eine finanzielle Belastung 
dar. Möglicherweise müssen sie 
aufgrund der intensiven Betreu-
ung ihr eigenes Arbeitspensum 
reduzieren. Zudem werden inva-
lide Kinder oft weit über das 
Erwachsenenalter hinaus finanzi-
ell von ihren Eltern unterstützt.

Mit einer Erwerbsunfähigkeits-
rente für Kinder kann nebst der 
obligatorischen IV-Leistung eine 
zusätzliche Rente bei einer Invali-
dität infolge Krankheit und Unfall 
versichert werden. Es gibt Versi-
cherungsgesellschaften, welche 
eine Jahresrente in der Höhe von 
24 000 Franken bereits ab einer 
Prämie von 144 Franken/Jahr 
anbieten. Für 40 Rappen pro Tag 
kann somit ein Verdienstausfall 
von 1,08 Millionen Franken (45 
Jahre × 24 000 Franken) versi-
chert werden.

Was es bei der Produktewahl  
zu beachten gilt
Die meisten Versicherungsgesell-
schaften offerieren eine Vertrags-
laufzeit bis zum 18. oder 30. 
Lebensjahr des Kindes. Besonders 
hier ist es wichtig, den Vertrags-
bedingungen Beachtung zu 
schenken. Wenn die erwachsenen 
Kinder ein Studium absolvieren, so 
sind sie weder über einen Arbeit-
geber versichert, noch haben sie 
im Normalfall ein hohes Einkom-
men. Hierbei ist von grosser 
Bedeutung, dass die Erwerbsunfä-
higkeitsrente ohne weitere Ge-
sundheitsprüfung nach Vertrags-
ablauf weitergeführt werden kann 
oder dass diese mit einem mög-
lichst hohen Endalter (z.B. 30 
Jahre) festgelegt wird. Da es sich 
um eine reine Risikoversicherung 

handelt, kann der Vertrag auch vor 
dem festgelegten Ablauf aufgeho-
ben werden. Die Invaliditätsrente 
sollte spätestens nach dem 
vollendeten 18. Geburtstag ausge-
richtet werden und dies mindes-
tens bis ins ordentliche Pensions-
alter. Falls die jeweilige 
Gesellschaft dies anbietet, ist eine 
lebenslängliche Rente bei Er-
werbsunfähigkeit zu bevorzugen.

Es besteht auch die Möglich-
keit, die Risikoabdeckung mit 
einer Sparkomponente zu kombi-
nieren. Hier werden Lösungen mit 
einem «garantierten Mindestkapi-
tal» und «Prämienbefreiung», 
wenn einem Elternteil etwas 
zustossen sollte, angeboten. In der 
aktuellen Tiefzinsphase in Garan-
tien zu investieren, hat jedoch 
einen hohen Preis. Es gilt daher zu 
überprüfen, ob eine Investition in 
einen kostengünstigen Fonds-
sparplan (z.B. mittels Exchange 
Traded Funds (ETF)) sinnvoller 
wäre.

Kindervorsorge – den Kindern und 
den Eltern zuliebe
Wer bereits als Kind invalid wird, 
kämpft unter Umständen lebens-
länglich mit finanziellen Sorgen. 
Die beruflichen und somit auch die 
finanziellen Entwicklungsmöglich-
keiten sind eingeschränkt. Für 
eine Versicherung ist es ab dem 
Eintritt der Invalidität zu spät. Auch 
die finanzielle Belastung der Eltern 
kann in einem Invaliditätsfall eines 
Kindes massiv steigen und wird 
unter Umständen weit über das 
Erwachsenenalter des Kindes 
hinaus andauern. Wer sich und 
seinem Kind etwas Gutes tun will, 
steckt somit rechtzeitig einen Teil 
der Kinderzulage in die Kindervor-
sorge.
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Mit der Geburt eines Kindes beginnt für viele Eltern ein neuer Lebensabschnitt.  
Nebst einem schönen Kinderzimmer sowie passenden «Gotte» und «Götti»  

wollen die Eltern für ihre Kinder nur das Beste. Aber beschäftigen sie sich bereits  
vor der Geburt mit der Frage, wie sich die finanziellen Leistungen im Fall einer  

Krankheit oder eines Unfalls zusammensetzen würden?
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